
DAS WOHN- UND
BETREUUNGSVERTRAGS-
GESETZ IN
WOHNGEMEINSCHAFTEN

> AN WEN KANN MAN SICH 
BEI PROBLEMEN WENDEN?

Wichtig ist, bei auftretenden Problemen diese möglichst früh

anzusprechen. Die meisten Einrichtungen haben ein Ver -

fahren für Beschwerden entwickelt und benennen feste An-

sprechpartner. Darüber hinaus gibt es in einigen Bundeslän-

dern eine »Heimaufsicht«, die für die Qualität der Einrichtun-

gen zuständig ist und begründeten Beschwerden nachgeht. 

Bei Mängeln am Wohnraum sind diese der Einrichtung unver-

züglich zu melden. Der Bewohnerin oder dem Bewohner

steht dann ein Recht auf Minderung des Entgeltes für das

Wohnen zu. 

> KÜNDIGUNG UND VERTRAGSENDE 

Die Bewohnerin bzw. der Bewohner kann den Vertrag jeder-

zeit ohne weitere Angabe von Gründen schriftlich kündigen.

Die Kündigung muss spätestens am dritten Werktag eines

Monats bei der Einrichtungsleitung eingehen, wenn der Ver-

trag zum  Monatsende enden soll. 

Eine Kündigung durch die Einrichtung ist nur aus wichtigem

Grund möglich. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt z. B. vor,

wenn die Einrichtung eine fachgerechte Pflege und Betreu-

ung nicht erbringen kann, weil die Bewohnerin bzw. der Be-

wohner eine Anpassung des Vertrages abgelehnt hat, und

der Einrichtung die Weiterführung des Vertrages deshalb

nicht mehr zuzumuten ist.

Als wichtiger Kündigungsgrund gilt auch, dass die Bewohne-

rin oder der Bewohner seine Pflichten schuldhaft so grob

verletzt hat, dass der Einrichtung ein Festhalten an dem Ver-

trag nicht mehr zumutbar ist, oder die Bewohnerin bzw. der

Bewohner für einen bestimmten Zeitraum mit der Zahlung

des Entgelts in Verzug geraten ist. 

Grundsätzlich endet ein Vertrag mit dem Tod der Bewohnerin

bzw. des Bewohners. Eine Kündigung durch die Erben ist

nicht erforderlich.
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Lassen Sie Ihre vertraglichen Regelungen von einer

kompetenten Stelle prüfen, wenn Sie sich nicht sicher

sind, ob das WBVG für Ihre Wohnform gilt. 

> Informationen erhalten Sie 

unter der Hotline: 01803 – 66 33 77

montags und mittwochs 9 - 14 Uhr, dienstags 13 - 18 Uhr; 

9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem

dt. Mobilfunknetz

oder nach einer E-Mail an: wbvg@vzbv.de.



> WANN GILT DAS WBVG?

Viele Einrichtungen bieten Pflege- oder Betreuungsleis tungen

auch im Rahmen einer Wohngemeinschaft oder Wohngruppe

an. Die Verträge dieser Einrichtungen unterliegen dem Wohn-

und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), wenn volljährige Be-

wohnerinnen oder Bewohner einer Wohnstätte vertraglich

 zugleich an den Anbieter des Wohnraums und an eine Pflege-

oder Betreuungsleistung gebunden sind. Die Leistungen müs-

sen der Bewältigung eines Hilfebedarfs, bedingt durch  Alter,

Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, dienen. Das WBVG gilt

nicht, wenn Wohnraum durch einen Mietvertrag angemietet

wird und unabhängig hiervon ein Pflegevertrag mit einem am-

bulanten Pflegedienst nach eigener Wahl abgeschlossen wird. 

Das WBVG gilt auch dann nicht, wenn – wie beim Servicewoh-

nen – der Mietvertrag nur allgemeine Unterstützungsleistun-

gen vorsieht. 

> VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN 
SIND PFLICHT

Die Einrichtung muss rechtzeitig und in leicht verständlicher

Sprache vor dem Abschluss des Vertrages schriftlich die »vor-

vertraglichen Informationen« aushändigen, in denen alle wich-

tigen Leistungen beschrieben werden. 

Zu den wichtigen Leistungen, die in den
»vorvertraglichen Informationen« 

beschrieben werden, gehören unter anderem:

• Informationen zu den Wohnbedingungen, vor allem

Lage, Ausstattung, Größe des Wohnraumes

• Umfang von Betreuungsleistungen und ggf. Pflege -

angeboten

> WESENTLICHE VERTRAGSINHALTE 

Die Einrichtung muss die Wohnung, die Betreuung und evtl.

auch Pflege sicherstellen und diese Angebote muss der Vertrag

konkret in Art, Inhalt und Umfang beschreiben. Da neben ent-

hält der Vertrag weitere Regelungen, beispielsweise zur Kündi-

gung, zur Frage der Abwesenheit des Bewohners, zu Haftungs-

fragen, zur Anpassung der Leistungen und zum Datenschutz. 

> PFLICHTEN DER EINRICHTUNG 

Die Einrichtung muss den Wohnraum in  einem vertragsge -

mäßen Zustand überlassen und erhalten. Darüber hinaus sind

die vertraglich vereinbarten Pflege- oder Betreuungsleistungen

nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnis-

se zu erbringen. Welche Leistungen tatsächlich erbracht wer-

den müssen, hängt vom individuellen Bedarf der betroffenen

Person ab. So kann es bei Wohngemeinschaften durchaus zum

Konzept der Einrichtung gehören, dass Mahlzeiten durch die

Bewohner selbst zubereitet werden können.

> ÄNDERUNG DES PFLEGE- ODER 
BETREUUNGSBEDARFS

Die Einrichtung ist nach dem WBVG verpflichtet, ihre Leis -

tungen den Bedarfen der Bewohnerin bzw. des Bewohners

anzupassen, damit diese/r die Wohngemeinschaft nicht ver-

lassen muss. Die notwendige Anpassung kann aber zu  Kos -

tensteigerungen führen. Bei ambulant betreuten Wohn -

gemeinschaften übernehmen Pflegekassen und Sozialhilfe-

träger manchmal nur einen Teil der Kosten. 

> WER ZAHLT BEI ABWESENHEIT?

Das WBVG schreibt vor, dass während der gesamten Ver-

tragsdauer alle Leistungen vorzuhalten sind. In dieser Zeit

muss also auch das Entgelt weiter gezahlt werden, zumin-

dest die Kosten, die allein für die Vorhaltung des Platzes

 anfallen, abzüglich der ersparten Aufwendungen, etwa für

Lebensmittel.

> WOHNGEMEINSCHAFT UND PRIVATSPHÄRE

Auch in einer Wohngemeinschaft ist die Privatsphäre des Be-

wohners geschützt. Fragen des Zusammenlebens sind meist

in der Hausordnung geregelt. Hier gibt es beispielsweise

 Regeln zu Ruhezeiten oder zur Nutzung der Gemeinschafts-

räume. 

Die Einrichtung ist haftbar für Schäden, die durch Mitarbei-

terinnen oder Mitarbeiter bei den Bewohnern verursacht

werden. Hat eine Bewohnerin oder ein Bewohner Schäden

verursacht, muss sie/er dafür eintreten, sofern sie/er in 

der Lage ist, das Fehlverhalten zu beurteilen. Um sich abzu -

sichern, sollten auch Mitglieder einer Wohngemeinschaft

 jeweils eine private Haftpflichtversicherung haben.

!

• Entgelt für Wohnraum, Betreuung/ Pflege und Ver -

pflegung; Investitionskosten; Gesamtentgelt

• Voraussetzungen für Änderungen der Leistungen und

der Entgelte

• Evtl. Ausschluss von Anpassungen an einen veränder-

ten Betreuungs- und Pflegebedarf 

• Bei Pflegeeinrichtungen: umfassende Ergebnisse der

Qualitätsprüfungen durch den Medizinischen Dienst der

Krankenversicherung (MDK)


